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Anzeige von Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle und Silagesickersaft 
(JGS-Anlage) in Bayern nach Nr. 6.1 Anlage 7 AwSV 

Erläuterungen 

 

Allgemeine Hinweise: 

 

Wenn Sie eine Anlage neu errichten, wesentlich ändern oder stilllegen wollen, müssen 
Sie dies der für Sie zuständigen Kreisverwaltungsbehörde (Landratsamt oder kreisfreie Stadt) 
mindestens 6 Wochen im Voraus anzeigen.  

 

Die Anzeigepflicht entfällt, wenn für die Anlage ein behördliches Zulassungsverfahren (z. B. 
nach Immissionsschutzrecht) durchgeführt wird. Die erforderlichen Angaben müssen dann in 
den Antragsunterlagen enthalten sein. In Bayern ersetzt die Baugenehmigung die Anzeige 
nicht. 

 

Ist kein behördliches Zulassungsverfahren erforderlich, benutzen Sie für die Anzeige Ihrer An-
lage die vorliegenden Formulare. Dazu füllen Sie einmal das Formular B (= Basisformular: 
Angaben zum Betreiber) und für jede Anlage, die Sie anzeigen wollen, ein Anlagenformu-
lar aus. 

Für Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle oder Silagesickersäfte (JGS-Anla-
gen) verwenden Sie bitte das Formular J (bei schriftlich ausgefüllten Formularen). 

Sofern der vorhandene Platz in den Formularen für die erforderlichen Angaben nicht ausreicht, 
fügen Sie bitte ein oder mehrere Beiblätter hinzu und vermerken Sie dies auf dem Formular B 
(bei schriftlich ausgefüllten Formularen) „Angaben zum Betreiber“. 

 

Erläuterungen zu einzelnen Formularfeldern: 

 

Formular B (Basisformular) 

 

1 Behörde: Die für den Anlagenstandort zuständige untere Wasserbehörde ist beim jeweiligen 
Landratsamt oder der kreisfreien Stadt ansässig.  

 

2 Der Betreiber einer Anlage ist derjenige, der die tatsächliche Verfügungsgewalt über die 
Anlage hat, sie also z. B. im Notfall ausschalten kann. 

 

3 Bei einem Betreiberwechsel sind sowohl der bisherige, als auch der neue Betreiber anzuge-
ben. 

 

4 Wirtschaftszweig: Diese Angabe ist nach Umweltstatistikgesetz erforderlich. 

 

5 Sofern der Eigentümer nicht der Betreiber ist (z. B. bei verpachteten Anlagen), ist er zusätz-
lich anzugeben. 

 

6 Auf dem Formular B (Basisformular) vermerken Sie die Anzahl der beigefügten Formulare 
für die einzelnen Anlagen. Ebenso vermerken Sie, wenn Sie Beiblätter mit Beschreibungen 
oder weitere Unterlagen (z. B. Lageplan, Entwässerungsplan, bauaufsichtliche Verwendbar-
keitsnachweise, Bauzeichnungen, Verfahrensschemata, Sicherheitsdatenblätter der wasser-
gefährdenden Stoffe) beifügen. 
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7 Die Unterschrift (bei schriftlichen Anzeigen) des Betreibers bestätigt die Richtigkeit und Voll-

ständigkeit der auf allen aufgeführten Formularen und Beiblättern enthaltenen Angaben. So-
fern nicht der Betreiber, sondern z. B. ein Fachplaner oder Fachbetrieb die Anzeige erstellt 
hat, sollte dieser ebenfalls die Angaben durch Unterschrift bestätigen. Bei Firmen und Institu-
tionen soll der Firmenstempel angebracht werden. 

 

 

Formular J 

 

1 Anzeigegrund: 

Das voraussichtliche Datum der Inbetriebnahme gibt der Behörde einen Hinweis, wann mit der 
Vorlage des Prüfberichts des Sachverständigen zu rechnen ist. 

Das Baujahr ist nur bei bestehenden Anlagen anzugeben. 

 

2 Die Bezeichnung der Anlage soll den Zweck der Anlage (Lagern, Abfüllen von Jauche, Gülle, 
Festmist, Silage, Silagesickersaft usw.) erkennen lassen. 

Betriebsinterne Bezeichnungen (z. B. Güllebehälter für Stall 2) können Sie zur eindeutigen 
Identifikation der Anlage zusätzlich angeben. 

Die Anlagenbeschreibung soll den Umfang der Anlage mit den zugehörigen Anlagenteilen dar-
legen und ggf. die Anlage gegen weitere Anlagen abgrenzen. Beispiel: Anlage zum Lagern 
von Gülle mit Güllekeller, Rohrleitung vom Güllekeller zum Güllebehälter, Güllebehälter und 
Rohrleitung vom neuen zum alten Güllebehälter. Sofern bei komplexen Anlagen der Anlagen-
aufbau hier nicht eindeutig und sinnvoll dargestellt werden kann, sollten die entsprechenden 
Angaben in der Anlagenbeschreibung aufgeführt werden. Ggf. sind dem Anzeigenformular zu-
sätzliche Beiblätter hinzuzufügen. 

 

3 Sofern der Standort der Anlage nicht mit der Betreiberadresse identisch ist, ist er hier anzu-
geben, bei größerem Betriebsgelände sollte auch die Flurstücksnummer angegeben werden. 

 

4 Mit der Lage in den genannten Gebieten sind insbesondere Wasser- oder Heil-quellen-

schutzgebiete und Überschwemmungsgebiete gemeint. Im Einzelfall kann jedoch auch die 
Lage in einem sonstigen wasserwirtschaftlich empfindlichen Gebiet aufgeführt werden. 

Wenn bei Wasser- bzw. Heilquellenschutzgebiet „ja“ angekreuzt ist, ist in der entsprechenden 
Zeile auch die Schutzgebietszone aufzuführen. Hinweis: Die Schutzzone IIIB gilt nach AwSV 
nicht als Schutzgebiet, es müssen dort also nur die auch außerhalb von Schutzgebieten gel-

tenden Anforderungen erfüllt werden. Da bei Heilquellenschutzgebieten die Bezeichnung der 
Schutzzonen unterschiedlich ist, tragen Sie an dieser Stelle die Zonenbezeichnung direkt ein. 

Wenn bei Lage im Überschwemmungsgebiet „ja“ angekreuzt ist, ist auch der Name des Ge-
wässers anzugeben. 

Ob sich der Anlagenstandort in einem der genannten Gebiete befindet, kann  

 beim Bayer. Landesamt für Umwelt über den Link https://www.lfu.bayern.de/wasser/in-
dex.htm,  

 im Umweltatlas Bayern unter dem Link https://www.umweltatlas.bayern.de/mapapps/re-
sources/apps/umweltatlas/index.html?lang=de und 
 im Bayeratlas unter dem Link https://atlas.bayern.de/ abgefragt werden.  

Andernfalls kann Ihnen die Kreisverwaltungsbehörde (Landratsamt, kreisfreie Stadt) darüber 
Auskunft geben. Informationen über die Lage eines Grundstücks im Überschwemmungsgebiet 
liegen auch bei den Städten und Gemeinden vor. 

 

https://www.lfu.bayern.de/wasser/index.htm
https://www.lfu.bayern.de/wasser/index.htm
https://www.umweltatlas.bayern.de/mapapps/resources/apps/umweltatlas/index.html?lang=de%20
https://www.umweltatlas.bayern.de/mapapps/resources/apps/umweltatlas/index.html?lang=de%20
https://atlas.bayern.de/
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15 Die häufigsten wassergefährdenden Stoffe, mit denen in JGS-Anlagen umgegangen wird, 
sind in den Formularen bereits zum Ankreuzen aufgeführt. 

Wenn die vorgegebenen Formularfelder nicht ausreichen, sollte eine separate Aufstellung mit 
den entsprechenden Angaben beigefügt werden. 

 

17 Bei Aufstellung der Anlage kreuzen Sie ober- oder unterirdisch an. Unterirdisch sind auch 

Anlagen mit unterirdischen – im Erdreich eingebetteten – Anlagenteilen bzw. mit nicht einseh-
barem Behälterfuß. Bei oberirdischen Anlagen geben Sie bitte zusätzlich an, ob die Anlage im 
Gebäude oder im Freien bzw. mit Überdachung aufgestellt ist. 

 

18 Geben Sie die Anzahl der Behälter an, die zur Anlage gehören sowie, ob sie kommunizie-

rend miteinander verbunden sind. Eine kommunizierende Verbindung liegt dann vor, wenn die 
enthaltene Flüssigkeit von einem Behälter in den anderen übertreten kann. 

Für die einzelnen Behälter tragen Sie in die Liste zur eindeutigen Zuordnung die Hersteller-
nummer ein, die auf dem Behälter angegeben ist, und kreuzen Sie an, ob der Behälter ein-
wandig oder doppelwandig ist. 

Außerdem ist für jeden Behälter das Nennvolumen einzutragen und das Behältermaterial an-
zukreuzen oder anzugeben. 

Bei Lagerbehältern sind die bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweise (Norm für das Ü-
Zeichen, Nummer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung) oder die CE-Kennzeichnung 
mit zugehöriger europäischer Norm oder Europäisch-Technischer Bewertung einzutragen. 
Diese Informationen erhalten Sie beim Hersteller der Anlage bzw. der einzelnen Anlagenteile 
und Sicherheitseinrichtungen. 

 

19 Die vorhandenen Sicherheitseinrichtungen/Schutzvorkehrungen der Anlage sind an den 

vorgegebenen Stellen anzukreuzen. Andere technische oder organisatorische Sicherheits-
maßnahmen (z. B. ständig besetzte Kontrollwarte oder Umwallung bei JGS oder Biogasanla-
gen) sind bei „sonstige“ einzutragen. 

Bei Verwendung seriengefertigter Bauprodukte und Bauarten sind die bauaufsichtlichen Ver-
wendbarkeitsnachweise (Nummer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung oder der all-
gemeinen Bauartgenehmigung z. B. für das Leckageerkennungssystem des Güllebehälters), 
das Ü-Zeichen mit zugehöriger Norm (z. B. DIN 11622 Teil 2 für Güllebehälter aus Beton) oder 
die CE-Kennzeichnung mit zugehöriger europäischer Norm oder Europäisch-Technischer Be-
wertung einzutragen. Diese Informationen erhalten Sie beim Hersteller der Anlage bzw. der 
einzelnen Anlagenteile und Sicherheitseinrichtungen. 

 

20 Für Rohrleitungen sind in die Liste die Anzahl gleichartiger Rohrleitungen einzutragen und 
die zutreffende Bauart und der Werkstoff der Rohrleitung anzukreuzen. Zusätzlich sind die 
bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweise etc. einzutragen. 

 

21 Für Bodenflächen von Festmistlagern, Fahrsilos oder Abfüllplätzen sind jeweils die Flä-
chenbezeichnung (z. B. Festmistplatte, Fahrsilo) und ihre Größe (Fläche in m²) sowie das La-
gervolumen anzugeben. Es ist anzukreuzen, ob eine Abdeckung des Lagerguts vorhanden ist. 
Außerdem ist das bei der Bauausführung der Fläche verwendete Baumaterial anzugeben. So-
fern ein anderes Material verwendet wird, ist es im Formular zu benennen. 

Auch hier sind bei der Verwendung seriengefertigter Bauprodukte oder Bauarten die bauauf-
sichtlichen Verwendbarkeitsnachweise einzutragen. 

 

22 Es sind Angaben zur Entwässerung vorher aufgeführten Bodenflächen zu machen. 

5 Beim Formular J ist einzutragen, ob das anfallende verunreinigte Niederschlagswasser ge-
trennt von sauberem Niederschlagswasser gesammelt wird und wo es zurückgehalten wird. 
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Rechtsgrundlagen: 

 

Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) 
vom 18.4.2017, BGBl I S. 905 

 

Nr. 6.1 Anhang 7 AwSV 

Soll eine Anlage zum Lagern von Silagesickersaft mit einem Volumen von mehr als 25 m³, 
eine sonstige JGS-Anlage mit einem Gesamtvolumen von mehr als 500 m³ oder eine Anlage 
zum Lagern von Festmist oder Silage mit einem Volumen von mehr als 1.000 m³ errichtet, 
stillgelegt oder wesentlich geändert werden, hat der Betreiber dies der zuständigen Behörde 
mindestens 6 Wochen im Voraus schriftlich anzuzeigen; Satz 1 gilt nicht für das Errichten von 
Anlagen, die einer Zulassung im Einzelfall nach anderen Rechtsvorschriften bedürfen oder 
diese erlangt haben, sofern durch die Zulassung auch die Erfüllung der Anforderungen dieser 
Verordnung sichergestellt wird. 


